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Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §307d Abs2 Z3;

ASVG §8 Abs1 Z3 litc;

Rechtssatz

Gemäß § 307 d Abs 2 Z 3 ASVG kommen neben einem Aufenthalt in Kurorten und Kuranstalten auch Zuschüsse zu

einem solchen Aufenthalt als Maßnahme der Gesundheitsvorsorge in Frage. Für die rechtliche Beurteilung ist nur

maßgebend, dass der Zuschuss für den Kuraufenthalt des Versicherten (Pensionisten) geleistet wird, nicht aber, an

wen er ausgezahlt wird.
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